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Mit der Gewerbeordnung, die vor genau 100 Jahren, am 21. Juni
1869, für die Staaten des Norddeutschen Bundes in Kraft trat, fielen die

letzten Fesseln und Bindungen einer überwundenen Wirtschaftsepoche. Da-

mit wird einer wirtschaftspolitischen Richtung Raum gegeben, die die

erste Hälfte des 19. Jahrhunderts entscheidend mitformen soll: das unge-

hinderte Erwerbs- und Wettbewerbsstreben, das Prinzip des laissez faire et

laissez aller.

Dieser Grundsatz der individuellen Freiheit erlangt mit der Gewerbe-

ordnung Rechtsgültigkeit. Doch vollzieht die Gesetzgebung nur, was schon

längst Gemeingut war und was zu diesem Zeitpunkt bereits von neuen Auf-

fassungen wieder in Frage gestellt wird. Damit fallen höchste Entfaltung

und Abkehr von diesem Wirtschaftsprinzip zeitlich zusammen. Immer

i großer sollte nun der Kreis derjenigen werden, die auf seine Fragwürdig-
" keit verweisen, auf die Unvereinbarkeit der wirtschaftlichen Einzelinter-I
, essen, auf ihre schrankenlose Entfesselung und Überordnung über die Inter-

essen der Gesamtheit.

Die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern erschöpfen
sich in wirtschaftlichen Tauschbeziehungen. Der Arbeiter bietet auf dem

Arbeitsmarkt seine "Ware Arbeit" an und erhält dafür, je nach Angebot

und Nachfrage, Entgelt. Die Arbeit wird also nur als Produktionsfaktor

.gewertet, der von den Schwankungen des Marktes abhängig ist. Die Nut-

zung der Arbeitskraft wird damit gleichsam isoliert von der Persönlichkeit

des Menschen, sie ist eine Ware wie jede andere. Wohl erfolgt dem Geiste

der Gewerbefreiheit entsprechend die Aufhebung aller Verbote, die die

Koalitionsfreiheit, den Zusammenschluß beschränken, andererseits, und

das ist charakteristisch, ist für sie die Arbeit kein schutzwürdiges Gut;

denn es herrscht Vertragsfreiheit.

Nun sprechen die Verfassungen jener Zeit von der "Unantastbarkeit

des Privateigentums", dem sie alle möglichen Vermögensrechte zurechnen.

Die Ausbeutung oder Minderung der Arbeitskraft aber wird von keinem

Recht verhindert; die meisten, die nur hierüber verfügen, bleiben somit

rechtlos, und zwar in mehrfacher Hinsicht.

Die Gewerbeordnung bietet weder ausreichenden Schutz gegenüber

Gefahren, denen der Mensch am Arbeitsplatz ausgesetzt ist, noch gewährt

sie dem Arbeitsverkäufer, als wirtschaftlich Schwächerem, eine Sicher-

steIlung seiner Interessen beim Abschluß des Arbeitsvertrages. Weiterhin
deckt der Ertrag der Arbeitskraft meistens nur die unmittelbaren Lebensbe-
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dürfnisse. Bei unvorhergesehenen Ereignissen wie Unfall, Krankheit, Tod
oder Arbeitslosigkeit ist der Arbeitnehmer auf die Gutwilligkeit seines Brot-
herrn, die Hilfsbereitschaft seiner Mitbürger und auf Mittel angewiesen,
die die Gemeinschaft oft unter entehrenden Bedingungen für ihn bereitstellt.

Während der Produktionsfaktor Kapital von der Rechtsordnung ge-
schützt wird, bleibt dem Produktionsfaktor Arbeit also jeglicher Schutz
versagt. Aus der Arbeit können keine Rechte abgeleitet werden. Gegen
diese Organisation des Wirtschaftslebens, die zu sehr die Produktivität be-
tont und für die sittliche und rechtliche Fragen in den Hintergrund treten,
werden Kräfte tätig, die eine Reform herbeiführen, eine Reform der sozia-
len Ordnung, eine Reform der Arbeit.

Hierzu ist vor allem der technisch-ökonomische Fortschritt, der jeg-
lichen Ausbau, jegliche Kortektur an der gesellschaftlichen Organisation
erst möglich gemacht hat, zu rechnen. Dann aktiviert die industrielle Ent-
wicklung immer mehr Menschen, die früher nur passiv am gesellschaftli-
chen Leben teilgenommen haben, zur Mitarbeit und zur Bildung neuer
Gruppen, die nun, teils durch Selbsthilfe, teils durch Einwirkung auf den
Staat, den Umbau der Gesellschaft anstreben. Schließlich erbringt die
Wissenschaft, die sich von den manchesterlichen Anschauungen gelöst hat,
den Nachweis von der Notwendigkeit und Möglichkeit einer Reform und
trägt diese Überzeugung in eine breite Öffentlichkeit hinein.

So wird die Arbeit schrittweise im Recht verankert, die Arbeitskraft
ihres bloßen Warencharakters entkleidet. Dies läßt sich am Einbau des Ar-
beitsschutzes in die Gewerbeordnung verfolgen, an der Einführung der So-
zialversicherungsgesetze, an Versuchen, den Arbeitsmarkt zu regeln, dem
Prob lern der Arbeitslosigkeit Herr zu werden und schließlich an der freiheit-
licheren Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses, an dem Bemühen, dem
Prinzip der sozialen Gleichberechtigung zum Durchbruch zu verhelfen.

Der Umbau der sozialen Ordnung in, Bayern zwischen 1890 und 1914
und die Einordnung der Arbeit in das bestehende Rechtssystem ist das Thema
dieser Münchener Dissertation. Wir gehen dabei aus von den Veränderungen,
die sich innerhalb der Wirtschafts- und Sozialstruktur Bayerns im Viertel-
jahrhundert vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges vollzogen haben, kenn-
zeichnen den gesellschaftlichen Umbruch und die Krisenerscheinungen 1),

1) Für Bayern hat Karl B 0 s 1 zum ersten Mal auf diese Krisenerschei-
nungen und auf deren Bedeutung für die Revolution und die Umwäl-
zungen des Jahres 1918 hingewiesen: Gesellschaft und Politik in
Bayern vor dem Ende der Monarchie, Beiträge zu einer sozialen und
politischen Strukturanalyse. ZBLG 28 (1965) 1 ff.l
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..1die der Ubergang von der agrarischen zur industriellen Daseinsform hervor-
-gerufen hat und machen die zwingende Notwendigkeit, mit welcher der

Staat jetzt Eingriffe in die wirtschaftliche und gesellschaftliche Emwicklungt. 
vornehmen muß, begreiflich. Das Hauptaugenmerk ist dann auf den Wan-

del der gesellschaftlichen Stellung der Arbeitnehmerschicht gerichtet, auf
den mühsamen und beschwerlichen, aber doch letziich erfolgreichen Weg
vom rechtlosen Proletarier zum "Sozialpartner", der an der weiteren Aus-
gestaltung der Arbeitswelt mitbestimmen und mitwirken kann 1). Dabei
soll die gerade für diese Zeit charakteristisch werdende Tätigkeit der
Interessenverbände beobachtet werden, ihr Wirken in staatsfreier Sphäre,
ihre Einflußnahme auf die Arbeit von Regierung und Verwaltung.

Daß der Staat angesichts der gewaltigen Entfesselung von Wirtschaft
und Gesellschaft regulierend in diese einstmals sich in einer Ruhelage be-
findliche, im Laufe des 19. Jahrhunderts plötzlich dynamisch sich ent-
wickelnde Gesellschaft eingreifen mußte, war den meisten allmählich ver-
ständlich geworden, obwohl manche sich aus "Machtfragen" dagegen
stemmten. Aber sollte nicht wenigstens die eine Grundidee der liberalen
Wirtschaftspolitik, die Idee der individuellen wirtschaftlichen Verantwort-
lichkeit, lebendig bleiben? Bestand nicht die Gefahr, so fragte man sich,
daß durch eine allzu weitgehende Staatspolitik, eine Bürokratisierung
aller Lebensbereiche, die Selbsthilfe zurückgehen müßte? Vielleicht war
die Sorge jener nicht ganz ungerechtfertigt, die mit der erweiterten staat-
lichen Tätigkeit die Wiederherstellung staatlicher Omnipotenz befürchte-
ten. "Wenn die staatlichen Funktionäre das bürgerliche Leben auf Schritt
und Tritt kontrollieren dürfen, die Wohnung inspizieren, die Arbeitszeit
regulieren, in zahllose wirtschaftliche Beziehungen diktatorisch einreden
därfen", schrieb Leopold von Wiese 1910, "kann das Wahlrecht so demo-
kratisch wie möglich sein -die "Tage der Freiheit" sind dann keineswegs
gekommen". 2)

Die Untersuchung darf nun nicht als eine "Geschichte der Sozialpoli-
tik" betrachtet werden, die in allen Einzelheiten die Entwicklung der ver-
schiedenen Gesetzesvorlagen verfolgt, von den ersten Erörterungen in der
Öffentlichkeit bis hin zu den Kommissionsverhandlungen und Bundesrats-

I) In die Untersuchung wurden die Angestellten nur teilweise einbezo-

gen.
2) Deutsche Wirtschaftszeitung, 3. Jhg. 1910, Nr. 21.
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ausschußsitzungen 1). Vielmehr sollen auf historischem Hintergrund die
rechtlichen, wirtschafts- und sozialpolitischen Probleme bloßgelegt wer-
den, vor allem interessieren die Argumente der Interessengegner, ihre

konkrete Einstellung zu Fragen der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.

Sann die sozialistische Arbeiterbewegung auf den Umsturz der beste-
henden Ordnung, oder sollte diese Behauptung von vornherein ihre Bestre-

bungen diskreditieren? Diente das Argument von der Staatsgefährlichkeit
als willkommenes und bequemes Mittel, uJm alte Machtstrukturen zu ver-
teidigen oder zur Stärkung der eigenen Massenbewegung, wie z. B. der
politischen Organisationen des Katholizismus? Denn dieses Argument
stUtzte sich weniger auf Tatsachen, vielmehr auf ein wirklichkeitsfremdes
sozialdemokratisches parteiprogramm, das fUr die Zukunft gelten sollte,
Verhaltensnormen fUr die Gegenwart jedoch nicht gab.

Es ist nun verständlich, wenn herrschende Klassen sich höchst ungern
von ihrer MachtfUlle trennen können. FUr die weitere Fortbildung des ge-
sellschaftlichen Lebens bedeutet dies jedoch eine ernste Gefahr; denn sie
verhindert den Ausgleich und wirkt erbitternd. Das gilt nicht nur fUr die
Haltung vieler Unternehmer, sondern auch fUr das sozialpolitisch sonst sehr
verdienstvolle Zentrum und seiner "gelenkigen Kapläne, die heute mit

j einer roten Nelke im Knopfloch an die Wahlurne gehen und morgen die
! Sozialdemokratie als grausenvolle Höllengeburt verdammen mUssen und

auch wirklich verdammen können" 2).

Im letzten Vierteljahrhundert vor 1914 gewinnt allmählich der Ge-

I danke Raum, den Faktor Arbeit gleichberechtigt neben den Faktor Kapital
treten zu lassen. Die Arbeit soll mehr sein als eine bloß berechenbare
wirtschaftliche Größe. Indem ein gänzlich neues soziales Arbeitsrecht ge-
schaffen wird, erkennt die Gesellschaft zum ersten Mal Würde und Persön-
lichkeit des arbeitenden Menschen, die Leistung seiner Arbeit an. Diesen

I

Wandel innerhalb der Arbeitswelt aufzuzeigen, gilt vornehmlich die Unter- !

suchung, dabei bemüht sie sich, über das Gebiet der Geschichtswissenschaft i
hinauszugreifen oder eigentlich besser gesagt: ihr andere Disziplinen nutz- :

bar zu machen. Auch ist sie von Fragen und Problemen der gegenwärtigen
Zeit nicht unbeeinflußt geblieben, vielmehr sind viele davon in sie einge-
flossen; denn nach Karl Mannheim "hat noch niemand wirklich die Gegen-

1) Vgl. dazu die ausführliche Abhandlung von Karl Erich Bor n:
Staat und Sozialpolitik seit Bismarcks Sturz. Ein Beitrag zur inneren
Entwicklung des deutschen Reichs 1890-1914. Wiesbaden 1957.

2) Frankfurter Zeitung Nr. 241, 31.8. 1913.

1".
-
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wart aus der Vergangenheit verstanden, wenn er nicht an diese schon mit
dem Willen zum Verständnis der Gegenwart herantrat". 1)

Zur Erweiterung des historischen Blickwinkels und zur Auffindung von
aussage kräftigen Zeugnissen war gerade für dieses Thema die Erschließung
von Quellengruppen erforderlich, die bisher weitgehend unbeachtet geblie-
ben waren oder nur am Rande historischer Forschung auftauchten, obwohl
sie in ihrem Aussagewert für wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragen,
aber auch für die allgemeine politische Geschichte von großer Bedeutung
sind. Denn neben den "konventionellen" Quellengruppen, dem Archivma-
terial (1), den Statistiken (2) und parlamentsberichten (3), sind für die
modeme sozialgeschichtliche Forschung die zeitgenössischen Zeitungen,
Zeitschriften (4) und die nationalökonomische, juristische und soziologi-
sche Literatur (5) besonders wichtig, darüber hinaus auch im "Zeitalter

I der organisierten Interessen" die Publikationen von Verbänden und Gruppen
in Form von Eingaben, Denkschriften und Protokollen (6). Nur durch eine

~ Zusammenschau dieser sechs Quellengruppen unter Heranziehung der mo-
"' demen Literatur kann die Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts

richtig und erfassend gedeutet werden, wobei da~ Archivmaterial wohl für
wichtige Einzelfragen, so z. B. für die Entstehung eines sozialpolitischen
Gesetzes oder für die Haltung von Regierung und Verwaltung zu wirtschaft-
lichen und sozialen Problemen wichtige Aufschlüsse geben kann, für den
Gesamtkomplex dieser Arbeit kommt jedoch den anderen Quellengruppen,
besonders den zuletzt genannten, eine weit größere Bedeutung zu.

Neben den staatlichen Archiven Bayerns und dem Archiv der Stadt
München, die alle ihre reichhaltigen Bestände zur Verfügung stellten,
konnten zwei Verbandsarchive der Arbeitgeber, so das Archiv des Vereins
der Bayerischen Metallindustrie, München, und das der Süddeutschen Tex-
tilindustrie, Augsburg, sowie das MAN-Archiv, Augsburg, mit herange-
zoge~ werden, die ihr für diese Arbeit so wertvolles und ergiebiges Mate-
rial in dankenswerter Weise zur Einsicht überließen.

Die parlamentarischen Auseinandersetzungen wurden in der bayeri-
schen Abgeordnetenkammer und dem Reichsrat, aber auch im Reichstag
verfolgt. Die statistischen Angaben entstammen meistens den Veröffentli-
chungen des kaiserlich-statistischen Amtes in Berlin, dann auch den Publi-
kationen des K. Bayerischen Statistischen Landesamtes, das unter seinem
neuen Leiter, Friedrich Zahn, seit 1908 zunehmend Anschluß an das wissen-

1) Karl Man n he im, Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des
Umbaus. Darmstadt 1958, 222.

I
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schaftliche Niveau der Reichsstatistik gewann.

Ein vielfältiges Spektrum an Meinungen und Auffassungen vermitteln

die Presseorgane jener Tage. Neben den Zeitungen der verschiedenen par-

teipolitischen Richtungen auf bayerischen Boden erwies sich die "Frankfurter

Zeitung" mit ihrer großen liberalen Tradition als eine wichtige Quelle rur

die bayerischen Ereignisse.

Als wichtigste Quellengruppe muß jedoch die zeitgenössische volks-

wirtschaftliche und juristische Literatur angesehen werden. Aber auch die

junge empirische Sozialforschung ist wichtig und wurde mit herangezogen.

Die Ergebnisse dieses Schrifttums wurden dann an Hand moderner Untersu-

chungen überprüft, um einen Überblick über die weitere Entwicklung zu

gewinnen und um heutige Begriffe und Fragestellungen mit denen jener

Tage vergleichen zu können.

Schließlich vermitteln die publizistischen Erzeugnisse der Interessen-

gruppen ein lebendiges, vielgestaltiges, natürlich auch widersprüchliches

Bild über die Auffassungen, die die gesen schaftlichen Kräfte sich von der

weiteren Ausgestaltung der sozialen Ordnung gebildet hatten.

Diese Dissertation soll einen Baustein zum Verständnis des modemen

Bayern liefern. Sie gehört damit in eine Reihe von Arbeiten, die Karl Bosl
angeregt und betreut hat und die sich seiner sozialgeschichtlichen Schule

verpflichtet fühlen. Für die Aufnahme dieser Arbeit in die Schriftenreihe

des Münchener Stadtarchivs danke ich meinem verehrten Lehrer, Herrn

Prof. Dr. Karl Bosl sowie Herrn Archivdirektor Dr. Michael Schattenhofer.
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